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Ihr Schreiben vom 6. Juni 2006 

Sehr geehrter Herr Bruns, 

zu Ihrem vorbezeichneten Schreiben, das der Präsident der Bundesärzte

kammer mit der Bitte um Beantwortung an uns weitergeleitet hat, können 

wir Ihnen mitteilen, dass eine Änderung der Muster-Richtlinie, die unverän

dert einen Ausschluss der assistierten Reproduktion bei gleichgeschlechtli

chen Paaren vorsieht, aus Sicht der Bundesärztekammer derzeit nicht in 

Betracht kommt. Hintergrund sind das Fehlen eindeutiger gesetzlicher Re

gelungen auf dem Gebiet der Fortpflanzungsmedizin und die daraus für alle 

Beteiligten resultierenden rechtlichen RisiKen, die bei einer durch ein 

gleichgeschlechtliches Paar initiierten assistierten Reproduktion am größ

ten und auch durch notarielle Vereinbarungen nicht zuverlässig beherrsch

bar sind (siehe dazu Wehrstedt, notarielle Vereinbarungen anlässlich einer 

künstlichen Befruchtung, RNotZ 2005, Seite 109). So hat der Gesetzgeber 

in Bezug auf gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften kein Äquivalent 

zur Vaterschaftsanerkennung geschaffen, und da die somit verbleibende 

Möglichkeit der Adoption nicht in jedem Falle zuverlässig zum Erfolg führt, 

wären aufgrund der unklaren Rechtslage insbesondere mit der assistierten 

Reproduktion bei gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften neben 

Zweifeln hinsichtlich des Kindeswohls nicht hinnehmbare Risiken für den 
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Samenspender und damit u. U. auch für den Arzt hinsichtlich einer Fest

stellung der rechtlichen Vaterschaft und daraus resultierender Unterhalts

verpflichtungen verbunden. Eine Änderung der Richtlinie ist daher in 

diesem Punkt aus heutiger Sicht ohne vorherige gesetzliche Klärung der 

Rahmenbedingungen für die assistierte Reproduktion nicht angezeigt. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 
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